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Die historische Entwicklung VO  —;
Amt und Gemeıinde in den
(evangelıschen Kırchen der
(habsburgischen) Monarchie‘*

In den Jahren des Neoabsolutismus INan auch in Wiıen bemüht, eiıne
einheıtliıche Reıichskirche einzurichten, in der alle Evangelıschen sämtlıcher
Länder habsburgischer Herrschaft zusammengefaßt werden ollten
Dazu 1st nıcht zuletzt des ungarıschen Wıderstandes nıcht
gekommen; gab 6S eigentlich immer mehrere rchen In diesen Ländern,
und ZW. nıcht zuletzt deshalb, weıl 6S otz einer einheitlichen landesfürst-
lıchen Kırchenbehörde in Wıen doch auch iın den Erblanden (mit Böhmen)
eiıne lutherische und eıne Von ıhr reformierte TC gegeben hat
TeE1INC WaIien ıIn der spater genannten österreichischen Reichs-
hälfte Gebilde, die INan 1Ur bedingt als „Kırche“ bezeichnen konnte. ach
dem Toleranzpatent wurde eher eın Bund VON Gemeıinden landesherr-
lıcher Oberaufsıicht gebildet, der sıch erst allmählıich und letztendlich ohl
erst nach Ende der Monarchıiıe einer wirklıchen TG entwickelte.
ber gerade in diesem Bund VON Gemeınden, anders auch In den
rchen in ngarn, WOZU damals auch dıe heutige OoOwakel und Sıebenbür-
SCH gehörte, War dıe Problematıik Von ,Amt“ und „Gemeıinde‘ gegeben

Damıt das aber seinem richtigen abgehandelt werden kann, dürfte
notwendiıg se1n, ein1ıge grundsätzlıche Vorbemerkungen machen. Die

Notwendigkeıt alur erg1ıbt sıch ohl aus der Tatsache, daß dıe beiıden
grundlegenden Elemente einer evangelıschen, miıindestens jedoch eınere-
rischen Kırchenrechtslehre verschıiedenen Zeıten In verschiedener Weıise
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mıteinander in Beziehung gesetzt worden sınd, wobe!l die grundlegenden
Erkenntnisse der Reformatıon keineswegs immer adäquat in die tatsäch-
lıchen Formen umgesetzt worden SInd. Die grundlegenden Überlegungen
sınd ohl auch deshalb wichtig und notwendig, weiıl dıe aus Zeıtgründen
wenıgen späater dargelegten Beıispiele aus den rchen der Monarchie auf
diese Weise sınnvoll in einen Orıentierungsrahmen eingefügt und dann erst
eıner sachgerechten Beurteilung zugeführt werden können.

Amt un! Gemeinde als kirchenrechtliches Problem

SO unbestritten 65 in den reformatorischen rchen se1n INas, daß sıch
Kırche Aaus den beiıden aufeınander bezogenen und ohne den jeweıls anderen
Begriff nıcht denkbaren FEFlementen Amt und Geme1inde aufbaut, wen1g
War diese Tatsache 1im Verlauf der Kırchengeschichte immer eindeutig. So

etwa die mıiıttelalterliche arre eıne ekkles1ıale Instıtution, dıe Uurc ihr
Vermögen, also uUurc dıe ıftung und dıe Pfründe(n), SOWIle urc dıe VOoN

ihrem nhaber vollzıehenden lıturgıschen und benediciıerenden Funkt1o0-
NCN her definiert wurde. Uurc diese Definition wurden dıe Menschen, dıe
ZUT arre gehörten, zunächst einmal als dıe Adressaten der Tätigkeıit in der
arre auf dıe ene der Objekte geschoben. Natürlıch hınderte das nıcht
daran, daß iın den arren WI1IeE in der SaNzZCh muiıttelalterliıchen IC
genügen aıkale Eıinflüsse gegeben hat Diese erwuchsen mıindestens ZUIIN
Teıl Aaus dem alten E1ıgenkıirchenrecht weltlıcher Herren, dıe für dıe ıftung
und Errichtung kırchlicher Institutionen esorgt hatten, aus dem dann das
kırchliche Patronats- und Vogteırec iın seınen verschliedenen Formen und
Ausprägungen geworden ist er Kampf kiırchlicher Reformer der-
artıge aıkale Einflußmöglichkeiten, W1e Or schon Von uny 1m Jahr-
undert begonnen und dann auf höchster ene 1m Investiturstreita-
SCH worden 1st, führte 11UT begrenzten rfolgen. Laıkale Eıinflüsse auf die
kırc  iıchen Instiıtutionen bestanden im SanzZcCh Miıttelalter, wobe1l INan-

chen Stellen gerade 1mM späaten Miıttelalter eine Tendenz ZUT Ausweıitung
unverkennbar SCWESCH ict Natürlıch konnten sıch diese Eıinflüsse sowohl
DOSIELV WwI1Ie auch negatıv auf dıe Exıistenz und die Tätigkeıt kırchlicher
Instıtutionen, insbesondere der arren auswiırken. Es gab alıkale Anteıle
der Vermögensverwaltung in der Pfarre, insbesondere beı dem, W as INan 1m
späteren Miıttelalter „Fabrıksvermögen“ nannte, also jenem Teıl des Ge-
samtvermögens, das der Erhaltung des Gebäude(s) diente, weilters
über das Patronatsrecht be1 der Besetzung VoNn Stellen; VOT em aber uUrc



GUSTAV RE|

dıe tıftung für den ult benötigter er verwendeter) Gegenstände
und Eıinriıchtungen oder Von Seelgerät. Negatıv machte sıch aıkaler Einfluß

natürlıch DCI nefas 1m IC auf dıe Entfremdung kırchlicher Ver-
möÖögenswerte (Entzug VOoN Zehentrechten, Umwandlung Von gepachtetem
Land In Eıgentum, e{6.); aber auch in ezug auf dıe Schaffung VOoNn Versor-
gfür Famıilıenangehörige emerkbar. Insgesamt aber deut-
lıch, daß der Priester, also der nhaber des Amtes, der aktıv Handelnde,
gewissermaßen also das „Subjekt“ der arre SCWESCH 1st.

Und dort, ‚„‚Gemeinden‘“ bestimmte Rechte erlangten, denen auch
das Pfarrerbestellungsrecht gehören konnte, 6S nıcht eıne separate rch-
16 Gemeıinde, sondern dıe jeweılıge Bürger- oder Bauerngemeinde, dıe
sıch Funktionen erstritt oder sS1e erwarb, wobel in der ese der Grundsatz
„QqU1 dotat, vocat  .. Von ein1ger Bedeutung SCWESCH ist

Diıe Reformatıon hat dıe Gemeinde als geistlıche TO. entdeckt. Das
ezog sıch auf den lıturgıschen Vollzug ebenso w1ıe auf den Kirchenbegri{ff,
und erst recht auf dıie geistliche Verantwortung. Luthers einschlägıge chrıf-
ten SINd Ja alle ohl ekannt Das begınnt be1 der „Deutschen Messe‘“ und
ihrer Vorrede, we1list auf dıe nıcht zuletzt ın den Schmalkaldısche tiıkeln
(und In der Schrift VON den Concılus und Kırchen) genannten 99 e_

clesi1ae“ hın und kulmınıert doch ohl in dem Iraktat „Daß eine christliche
Versammlung oder Gemeiıinde eC und (1 83 habe, alle re beurte1-
len und ehrer berufen, e1n- und abzusetzen. rund und Ursach dus der
SC  4® TEe111C hat INan aus diıesen grundsätzlıchen Erkenntnissen er-
SscChı1eACdlıche Konsequenzen SCZOSCNH. Franz Lambert VON Avıgnon hat In
se1ıner ‚„‚Reformatıo Hassıae“ gemeıint, danach dıe kırchlichen Strukturen
gestalten können; Luther, der eın Urteıl dazu ANSCHANSCH worden
Wal, lehnte aD INan habe dıe Leute dazu noch nıcht

Der Wiıttenberger Reformator hat jedenfalls aus se1iner theologıschen Kr-
kenntn1s, dıe Gemeınunde betreffend, keinerle1 Folgerungen 1mM 1C auf dıe
Gestaltung der kırchlıchen Ordnungen und Institutionen SCZOLCNH. Patronat,
Vogteı und vermögensrechtlıche Verankerung der Pfarre blieben bestehen.
Sıe wurden SOgar gew1issermaßen auf der darüber lıegenden ene und
aus den bekannten Gründen noch Urc das landesherrliche Kıirchenreg1-
ment erganzt und abgerundet.

€e]1 ist ann auch ıIn den rchen der lutherischen Reformatıon
geblieben. DiIie bisherigen Rechte und Strukturen blıeben bestehen, WEeNn

sıch auch eologen immer wıieder edanken machten, WI1Ie denn das grund-
sätzlıch anerkannte eCc der (Gemeılnde konkretisliert werden könne. le
e1 ausgeformten Konstruktionen konnten jedoch nıcht in dıe Tat uUuMmMSC-

werden;: 1e6s scheıterte In der ege dem Wıderstand der Rechtsträ-
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SCI, aber auch der Gleichgültigkeit der entsprechende patrıarchalısch-
eudale Strukturen gewöÖhnten „Gemeıinde‘‘. Man Ja auch nıcht VEISCS-
SCHL, daß kırchenrechtliıch VOoN nıcht geringer Bedeutung SCWESCH Ist, Was

uUurc den Augsburger Religionsfrieden Von RS geschehen ist Uurc ıhn
sınd dıe „Jura ep1ıscopalıa"” in den reformatorischen Territorien auf den Lan-
esherrn übertragen worden. Und el 1e6 auch mındestens bıs ZU

Reichsdeputationshauptschlu VON 1803; in der ege aber SOgar bIıs ZU
Ende der deutschen Kleıinstaatere1 1mM Jahre 1918

Die 1mM Kollegialısmus erneuerten und nunmehr gewlissermaßen ur-
rechtlich verankerten Bemühungen Konstruktion eiıner Geme1inde 1mM
recCc  ıchen Siınne blieben ebenfalls ergebnislos, und ZW wahrscheimnlıich
VOT em deshalb, weiıl Ja dıe „cCollegıa eccles1i1astıca"‘ dem „collegıum un1-
versale‘”, also dem Staat (Land) eingefügt WAarcn, aner sıch eın E1igen-
en 1mM vollständıgen Siınne hätten entfalten können. DiIe Entdeckung der
‚‚Gemeıinde“ als kirchenrechtlich-institutionelle TO eine Notlösung,
geboren in jenem nachnapoleonischen Bayern, das plötzlıch eine
enge Protestanten in seinem Territoriıum hatte, deren Rechtsord-
Nung 6S sıch kümmern hatte Von da WCE hat 1Im Luthertum dıe „Ge-
meınde‘ auch als Rechtssubjekt und Element der instıtutionellen Ordnun-
SCH In der C ıhren Slegeszug angetreten. on wenıge Jahrzehnte
nach dieser „Erfindung‘‘, dıe UT deshalb notwendig SCWESCH ist, weıl dıe
biısherige Bestimmung dessen, W as „Pfarre  s Ist, eben in und vielen
Fällen nıcht mehr funktionıerte, schlug ZU erstenmal iıhre große Stunde
Es WAarTr der kırchliche Konstitutionalısmus, der paralle]l mıt dem 1im Staate
gegebenen nach Durchsetzung verlangte. Es gab ZW. keıine „Kırchenver-
fassungsbewegung”, WI1E das 1M Jahr 1849 für das e1icCc der Fall SCWESCNH
Ist, aber die konstitutionellen Verlangen bestanden und fanden natürlıch
In der ‚„‚Gemeinde‘‘ jenen Begrıff, auf den S1e sıch tutzen konnten. Daß
aDel auch altreformierte een eingeflossen sınd, dıe Uurc dıe Rheıinisch-
Westfälische Kırchenordnung Von 835 vermuittelt wurden, ist ganz sıcher,
ebenso gEW1 aber, daß 6S sıch eiıne aC andelte, dıe VOoNn verschiede-
NCN Quellen gespelst wurde. Schließlic kam doch auch dıe emanzıplerte
Mündıgkeıt des „Bürgers” diesem Ernstnehmen der Gemeınunde ZU Aus-
ruc und das ebenso USCTuC des Zeıtgeistes 1mM späteren Jahr-
hundert, Ww1e vn den Vorstellungen entsprochen hat, dıie INan damals VOonNn der
Reformatıon und ihrem nlıegen hatte

Seıt damals ist also dıe Polarıtät VON Amt und Gemeiıinde eines der ZeN-

tralen Themen des lutherischen Kirchenverständnisses und des lutherischen
Kırchenrechtes. Die beıden Pole en sıch des öfteren verschoben, dıe
Gewichtungen wurden bald nach der einen, bald nach der anderen Seıite
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verlegt, verschiıedene Wege der Verbindung beıder wurden gesucht, nıcht
alle Konkretionen des Verhältnisses können als geglückt bezeichnet WEeTlI-

den, aber insgesamt bestätigen alle NeUETEN Verfassungen und Kırchenord-
NUuNgCN diese These.

IL Amt un: Gemeinde 1Im österreichisch-mitteleuropäischen Raum

1eder dürfte sinnvoll se1n, ein1ge hıstorıische und grundlegende Hın-
welse den Anfang stellen, die doch mıt dem Jahrhunder:‘ der eIOTr-
matıon und den damals gegebenen Verhältnissen eingeleitet werden.

Das Eındringen der reformatorischen ewegung in die habsburgischen
und stlıch davon gelegenen Länder erfolgte ungeregelt. Ungeachtet eiıner
gewıssen Affıinıtät mancher Herrscher dieser ewegung, doch

S daß diese auf dıe Unterstützung der Landesherren verzichten mußte,
Ja daß diese Herren SOgar in eftigem Gegensatz ıhr standen. uch dıe
1Sscho[lie en sıch ausnahmslos der reformatorischen ewegung versagt;
VON den Stiftsprälaten Waren 6S NUur ganz wen1ge, dıe iıhre Amter aufgrun
ihres reformatorisch-evangelischen Bekenntnisses aufgegeben en Und
schliıeßlich War der Augsburger Relıgionsfriede nıcht DUr für dıe außerhalb
des Reiches gelegenen habsburgischen Terrıitorien, Ww1e etwa Ungarn, ohne
Bedeutung, sondern auch für dıe innerhalb des Reiches gelegenen, weiıl dort
dıe Stände eben nıcht Reıichs-, sondern Landstände Warcn, das 1US refor-
mandı also dem Landesherrn zugekommen Ist; dieser ZW. mıt dem
Önıg aıser identisch, wiırkte aber doch in eiıner anderen Funktion.

Der evangelısch gewordene del hat sıch also das 1US reformandı selbst
VO Landesherrn dessen Wıderstand erringen gehabt. Das
gelang ZW al in einem gewIlssen Maße, und wurde mehr oder wen1ger deut-
ıch festgehalten, Wäarlr aber mıt Ausnahme Von ngarn auf dıe Dauer
nıcht unmıittelbar wırksam. Solche andesfürstlıchen Privilegien mıt rel1l-
gionspolıtischen nnalten gab 568 für Nıeder- und Oberösterreich, D
und 578 für Innerösterreich, 605 und 608 mıt sehr deutlichen est-
legungen zugunsten des Relıgı1onsbannes der rundherren ın ngarn, und
SCHHNEBIIC 609 für Böhmen und dıe beıden habsburgischen Donauländer

Es sınd damıt In diesen Territorien dıie Konfessionsfragen Teılen der
polıtıschen Privilegien der Stände, oder wenıgstens des adelıgen eıls der-
selben, geworden und Waren untrennbar mıt deren polıtıscher Geltung VCI-
bunden Dıie Stände Waren dementsprechend bemüht, diese Rechte nıcht als
Sonderrechte verstehen, sondern S1e einem Teıl der Landesfreıiheıiten
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werden lassen, Was VO Landesfürsten jedoch weıthın verhindert WeI-
den konnte.

Dennoch en dıe Stände in diıesen Ländern kiırchenhoheitliche Funk-
tionen wahrgenommen, wobel dıe Gemeinsamkeiten ebenso auffallen WIe
gEWISSE Unterschiede oder SOgar Gegensätze. Grundsätzlich der Aus-
gangspunkt der kırchenhoheitlichen Posıtionen das Patronatsrecht, das gele-
gentlic TG das unmıittelbar grundherrschaftlıche eCcC überdeckt wurde.
Als Patronatsherren oder Ögte über dıe arren en Adelıge evangelısche
rediger angestellt. Die Präsentatıon beim Bıschof entfiel, weıl dieser Ja
über diese kırchlichen Instiıtutionen ohnedies nıcht verfügen konnte. Dıie
domiını terTrestres also auch Herren über das Nıederkirchenwesen
und seıne Instiıtutionen geworden. Größere Herrschaften en dıe damıt
zusammenhängenden Rechte Uurc Synoden ihrer rediger ausgeübt, bzw
beeinflussen lassen. Gleichzeitig Waren diese dominı terrestres aber auch,
und ZWal als Miıtglıeder des Landtages als COETIUS VOCatorum, Träger der
Kırchengewalt 1mM an

Es 1eg auf der Hand, iın diıesem System, das weıthın in diıesen
Ländern ıdent W dıe Gemeınunde nıcht esehen wurde, DZW. keine edeu-
tung hatte emühungen, dıe VON Flacıanern diese herrschaftlıchen
Rechte unte  men wurden, zielten ämlıch auch nıcht auf dıe Bete1-
lıgung der Gemeıinde, sondern auf die Independenz der rediger Von obrig-
keıtlıchen Eınflüssen., VOTLr em 1im e auf dıe Lehre und Verkündıgung,
ab In den Städten irat der Magıstrat (Stadtrat) dıe Stelle des grundbe-
sıtzenden elıgen, dıe Bürgergemeinde nahm ohl gewI1sse Rechte und
Funktionen Waäl, konstrulerte sıch aber auch entsprechend dem gegebenen
Kırchenbegriff nıcht als eigene Christengemeinde.

Die Bemühungen, dıe aC der Patronatsherren begrenzen, Warecen
da und dort ZWal egeben, blıeben aber weıthın ohne Ergebnisse. Das galt
VON den bereıts erwähnten flacı1ıanıschen emühungen ebenso WIe Von den

über Befehl der jeweılıgen Obrigkeıit einberufenen Predigersynoden in
Ungarn uch dıe Versuche, für diıe freıe Wahl VOoN Superintendenten ent-
sprechende Instrumente auszuarbeıten, w1ıe das In der Synode Von 1610
erfolgte, Waren NUur ZU Teıl verwirklıchbar Daß die Ergebnisse dieser
Bemühungen doch bescheıiden geblieben sınd, äng mıt verschıiedenen
Faktoren Die Flacıaner hörten nach 590 endgültig auf, edeu-
t(ung für das Kırchenwesen 1mM Land der nNnns en Überall
dıe rediger gul WI1Ie ausschließlic VON ihren rundherren abhängıg.
Gelegentlıch ZWaNSCH ZW. passıve Resistenz (Abgabenverweigerung) oder
wirklıcher Wıderstand VON Gemeıinden die Grundherren, einen rediger ab-
zuberufen, das aber doch nıcht NUT dıe Ausnahme, sondern auch bloß
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eıne mMomentane negatıve Haltung, dıie der prinzıplellen Posıtion der
rediger nıchts anderte. Miıt dem Eınsetzen der Gegenreformatıon WaienNn S1e
Ja auch auf den Schutz Urc dıe rundherren angewlesen, WIeE unvoll-
kommen dieser auch jeweıls se1in mochte. SO ehlten alle materıellen und
TreC  ıchen Voraussetzungen, dıe eiıne Begrenzung der aCcC der domiını
terrestres hätten erreichen können.

€e]1 1st TE1INC nıcht übersehen, daß 65 In ngarn nach 1681
gelegentlıch eigenartigen Klıentelverhältniıssen gekommen 1st. Das traf ZU

einen für eınen ernhneDblıchen Teıl der Artıkularkirchen für dıe sıch
einer benachbarten könıglıchen gEWISSE Abhängigkeıten, und se1
NULr in finanzıeller Hınsıcht, herausbildeten, oder dıe doch als SItz der
Comitatsversammlung In merkwürdıige Zwischenstellungen geraten SInd.
Diese Verhältnisse verdienten aber noch eine eingehende Untersuchung.
Anderswo zeıgten sıch nach WwIe VOI 1U wenıge protestantische Adelıge,
dıe über eine nennenswerte und bedeutende Grundherrsch verfügten, aber
auch nıcht wen1ge Kleinadelıge konnten als lokale Gemeiinschaften entspre-
chende Eıinflüsse ausüben.

Die josefinıschen Toleranzbestimmungen etizten ZW In Ungarn keinen
Neuanfang für evangelısche kiırchliche Instıtutionen, stellten aber auch dort
eıne grundsätzlıch andere Sıtuation her. Und in den Erblanden WITKI11IC
S daß nunmehr wleder ekkles1iale Einriıchtungen geschaffen werden durften,
daß das evangelısche Bekenntnis auch nıcht mehr als verboten gegolten hat
€e1 zeıgen schon dıe Texte der Toleranzpatente, daß 6S zwıischen Ungarn
und Osterreich grundlegende Unterschıiede egeben hat Das ungarısche
Patent, das erheblich länger ist, mußte schon bestehende konkrete Verhält-
nısse regeln, Streitigkeıiten, etwa dıe dekretalen Eıde oder dıe Tätigkeıit
der rediger in den artıkularen Orten außerhalb derselben und dıe amıt
zusammenhängenden Prozesse regeln, und auf Gegebenheıten Rücksıcht
nehmen, dıe in Österreich nıcht oder nıcht gegeben WaIicn aiur hatte
das Öösterreichische Patent überhaupt dıe Voraussetzungen für die Etablierung
kırchlicher Institutionen Schatiien SO ergaben sıch angestrebter
grundsätzlıcher Gleichstellung In der Iat bedeutsame Unterschiede, dıe dann
auch iın den konkreten verfassungsmäßıigen Regelungen in beiıden Terrıito-
rıen (für ngarn erfolgt 1m Folgenden dıe Beschränkung der Darlegungen
auf dıe evangelısch-lutherische Kırche) ıhren USCTuUuC gefunden en

DiIe Rechtsstellung der österreichıschen A-Katholıken War ebenso deut-
ıch reduzıert, WIe die Möglıchkeıten, dıe ıhnen 1mM IC auf dıe Gestaltung
iıhres Kırchenwesens eingeräumt wurden. S1ıe durften Pastoren anstellen,
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wobe1l nıcht gesagt wurde, WI1Ie das VOI sıch gehen sollte Die mÖg-
liıcherweise angestrebte Schaffung Von Patronatsverhältnissen miıßlang, weiıl
nıemand da der dıe Verpflichtungen, dıe aus einem Kirchenpatronat
erwuchsen (Baulast), übernehmen wollte So 1e€ c VOrerst 1im Unklaren,
WIe dıese Bestellung und Besoldung erfolgen ollten Zunächst dıe
Überlegung, mehrere regionale Consistorien einzurıichten. Diese Idee wurde
zugunsten der Etablierung Je eines lutherischen und eines reformierten Con-
S1StOr1ums ın Wıen aufgegeben, wohiln das bestehende Teschner Consiısto-
rum übertragen wurde. Eindeutig aber das Bestreben, dıe Amter in der
Kırche vorrangıg VO Standpunkt des Staates aus verstehen und
beurteıilen. Amt also nıcht theologisc definiert, sondern VoNn den Anunf-
gaben her, dıe ıhm der Staat zugewlesen hat Superintendenten und Sen10-
Icnh hatten über dıe kı k Jura‘ wachen, Pastoren WAaTrenNn nıcht zuletzt ZUT

Domestizıerung der firüheren Geheimprotestanten gedacht. I hieser Absıcht
ollten auch dıe VO Staat urc Dekrete angeordneten Bestimmungen über
Gottesdienstgestaltung und Andachten dıenen, cdıe als erforderlıc aNSC-
sehene Vorlage Von Gesang- und Andachtsbüchern ZUT landesherrlichen
Genehmigung und dıe Anweısungen toleranzmäßıgem Verhalten Den
Pastoren W ar dıie UIS1IC darüber aufgetragen, Ichenzuc ollten s1e
reiliıc nıcht selbst üben; das aC der andesfürstlıchen eNnorden
und der Kirchenbehörde

Es erga sıch aber schon bald dıe rage nach der Leıtung der Pastoreıen.
Es mußte jemand da se1n, der auch mıt und für den aus dem Ausland In
vielen Fällen gekommenen Pastor dıe ıttel aufbrachte und verwaltete
oder für dıe rriıchtung und Erhaltung der Gebäude sorgle. In manchen
Orten, VOT em natürlıch dort, dıe Evangelıschen dıe große enrhe1
der Bewohner stellten, übernahmen dıese Funktionen zunächst dıe Vertreter
der örtlıchen Instıtutionen, also chter und/oder Geschworene. Anderswo

bereıts Vvon Anfang eın Gremıi1um VON Vorstehern tätıg, dıe indessen
nıcht unmıttelbar gewählt, sondern VON bestimmten Gruppen elegıert WUul-

den Diese Vorstehergremien ıldeten sıch allmählıch in gul w1e en
‚‚Gemeıinden‘‘. rst 1mM Jahre 1802 wurde iıhre Exıistenz und wurden ihre
Funktionen urc eın kaiserliches ekre anerkannt. Tatsächlıic wurde aber
sehr oft, und ZW. VOT em dann, WEeNnNn dıe Erbringung irgendwel-
cher Leıstungen ging, „dıe SahZ Gemeıin“‘, in Wirklichkeıt natürlıch NUr dıe
‚‚.contrıbuırenden” Hausherren, zusammengerufen. Diese hatte ZW. recht-
ıch kaum Kompetenzen, praktisch aber doch csehr viele, und ZW. auch
dann, WEeNN dıe Beteilıigung den ersammlungen nıcht unbedingt über-
wältigend und ZW. deshalb, we1l dıe Gemeıinde groß geworden
oder verstreut
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el War S daß sıch auch ın Österreich mangels WITKI1C enügen-
der und zureichender FeC  1CcNer Regelungen manche Eıgenarten ausbıldeten
GemelLnsam aber allen, s1e grundsätzlıch nıcht auf das reformato-
riısche odell Von der Gemeinde als geistliıcher TO bhoben und Luthers
Schriften nıcht beachteten. Dementsprechend auch dıe Funktion und
das Amlt des Pastors nıcht die Gemeinde gebunden, sondern neben
seiner Bındung Gott dıe kirchliche rıgkeit, die sıch Ja wıederum
dem Landesfürsten verpflichtet wußte

Die kollegialıstıschen Vorstellungen, dıe in verschıiedenen Ordnungsent-
würfen, dıe 1Im Bereich des Consıistoriıums und auch der Wiener uther1-
schen Gemeıinde schon bald nach 1783 entstanden sınd und dıe Ordnung
der Gemeıinde oder 1# dıe Verfassung der IC etreiien sollten, blıeben
Entwürfe und erlangten keiıne Gesetzeskraft. Solche erhıielten hingegen dıe
verschiıedenen Instruktionen für die Consistorien, dıe Superintendenten und
dıe Senlioren dazu gab ann schon sehr bald Handbücher, in denen sıch
der Verfasser auch mıiıt Regelungen für die Leıtung der Angelegenheiten der
Gemeıinde beschäftigen hatte

In diesen Ordnungen kamen ann sehr ohl auch indivıdualıstische Aus-
über dıe Rechte und ıchten der Gemeindeglieder VOLI, dıe indessen

sehr oft 1mM Rhetorisch-Allgemeinen verblieben

In Ungarn en diıe Beschlüsse des Preßburger Landtages, dıe Von

Leopold IL sanktıonıjert worden sınd, dıe Sıtuation schon wenıge Jahre nach
der Erlassung der Toleranzverordnungen wesentliıch verändert. Der
fangreiche Artıkel XXVI des Landtages Von 790/91 nahm nıcht 11UT dıe
vorhandenen TIradıtiıonen auf, indem 61 auf die Beschlüsse der andtage
VON 608 und 645 bezüglıch der Anerkennung der Protestanten verwies,
sondern traf auch iın 147 Punkten Regelungen ZUT uellen Rechtsstellung
und ZUT Klärung sowohl staatskırchenrechtlicher WIeE innerkırchlicher Fra-
SCNH, dıe hıer wenigstens nach Stichworten verzeichnet werden sollen, weıl
S1e eıne bemerkenswerte Verbesserung der Posıiıtion der Nıchtkatholıschen,
also der nıchtdominanten Relıgionen 1mM Land bedeuteten. Der Hıntergrund,
auf dem das Von Wıen aus zugestanden wurde, natürlıch das Bemühen
Leopold I1 und se1nes ofes, dıe nruhe, dıe ın den etzten Jahren der
egjıerung Josefs 138 entstanden und dıe in der Idee einzelner ungarı-
scher Magnaten ıhren USATuUuC gefunden hatte, den preußischen Önıg
Friedrich Wılhelm 184 ZU Öönı1g Von ngarn wählen, dämpfen und
das Land wıieder befrieden Dıiıe polıtısche Posıtion der Protestanten

bedeutsam, daß Wıen dieses Entgegenkommen S1e erbringen hatte,
das da 1mM Eiınzelnen folgendes umfaßte
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Dıe Übung der elıgıon, dıe Benützung der Kırchen, ürme, Glocken,
Schulen und Friedhöfe wırd überall und ohne Unterschıe des Standes fre1i-
gestellt. Der Gottesdienst wırd berall öffentlich:; dıe Gutsherren sollen
den Protestanten Bauplätze für Kırchen, Schule und Pfarrhaus ZUT Ver-
fügung tellen Nıemand CZWUNSCNH werden, Gottesdienst einer
anderen elıgıon teilzunehmen. Dıie Protestanten sollen NUT VON ihren
eigenen kırchlichen Vorgesetzten in kirchliıchen Angelegenheıten abhängıg
se1n, s1e dürfen mıt königlicher Genehmigung iıhre gesetzgebenden Syn-
oden und auch ıhre Beratungen abhalten S1ı1e dürfen Schulen grün-
den, für deren Unterhalt ammeln und auch ausländıschen Universıiıtäten
studıieren. Römisch-katholische Priester dürfen VonNn Protestanten keinerle1
Gebühren ordern anken- und Gefangenenseelsorge werden Saran-
tıert Protestanten können jedes Amt erlangen. Für Protestanten en
jener Teıl der dekretalen ormel, in dem Marıa und die eılıgen AaNSC-
rufen werden. Die Protestanten dürfen ıhre Stiftungen fre1i verwalten.
11 Bıs evangelısche Gerichtsbarke1i eingerichtet Ist, kommen Eheprozesse
VON Protestanten VOI staatlıche Gerichte. Wer den egenwärt  igen Be-
sıtzstand eiıner Kırche äandern versucht, wırd bestraft 13 Übertritte sınd
erlaubt, Proselytenmachere1 ıngegen verboten. Die Religionsfreiheit e-
streckt sıch nıcht auf oatıen. 15 Mischehen werden weıterhın VOT O-
ıschen Priestern geschlossen, die egelung der Kındererziehung 16 B
SscCcnh T8N unverändert. Prozesse In Verbindung mıt Mischehen gehören
VOT katholische Gerichte. TE An den katholischen Felertagen en dıe
Protestanten nach außen hın dıe Fejertagsruhe einzuhalten.

Kernaussagen diıeser Regelungen dıe ewährung der Autonomie
der8 und der Gemeinden. Diese Möglıchkeıt ZUT selbständıgen Rege-
lung er kiırchlichen Angelegenheıten hatte dre1 Rıchtungen: In konfes-
s1oneller Hınsıcht; dıe Angelegenheıten einer Konfession Kırche) durften
NUTr VOoN Angehörıigen dieser Kırche geleıtet und geregelt werden; 1mM
1C auf dıe Identität; dıe TC eben nıcht Teıl des Staates, dıe
Kırchengemeıinde nıcht Teıl teılung einer polıtıschen SC 1ImM
1C auf dıe Setzung des Rechtes In der rche; unbeschadet des landes-
herrlıchen Aufsıichtsrechtes konnte dıe FTC selbst iıhre Ordnung und Ver-
fassung bestimmen.

on September 791 irat denn auch 1mM Beıisein des könıglıchen
Kommissärs 0Sse raf Brunswick ın Buda der „S5ynodus” dem

Geistliche und weltliıche Abgeordnete angehörten; er esSCHNIO einen
umfangreıichen ext als Grundordnung für dıe T Dieser ext ist
auch abgesehen VOonN der Tatsache, daß CT wlieder die hıstorıische Kontinultät
der ungarıschen Kırche beschworen hat aus verschıiedenen Gründen Von
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Gewicht Darum sollen auszugswelse grundlegende Sätze und einiıge Be-
stiımmungen über Amt und Geme1inde hıer angeführt werden:

Erster Teil Über die Kirchenleitung
Aanon DIie evangelıschen Kirchen und 1mM Königreich ngarn ha-
ben das eC ihr Kirchenregiment re Kirchenleitung) unter der OcNsten
königlichen Aufsıicht und Anerkennung (approbatıo) selbst recht bringen,

ordnen und einzurichten.

C’anon Dieses ecC der UOrdnung und Einrichtung des Kırchenregiments üben
S1C durch hre Repräsentanten und Delegierten dqus, die AdUusSs allen Superintenden-
Zzen ın der gesetzlıch (eingerichteten) Synode (versammelt SIN!106  GUSTAV REINGRABNER  Gewicht. Darum sollen auszugsweise grundlegende Sätze und einige Be-  stimmungen über Amt und Gemeinde hier angeführt werden:  Erster Teil: Über die Kirchenleitung  Canon 1. Die evangelischen Kirchen A.C. und H.C. im Königreich Ungarn ha-  ben das Recht, ihr Kirchenregiment (ihre Kirchenleitung) unter der höchsten  königlichen Aufsicht und Anerkennung (approbatio) selbst zu recht zu bringen,  zu ordnen und einzurichten.  Canon 2. Dieses Recht der Ordnung und Einrichtung des Kirchenregiments üben  sie durch ihre Repräsentanten und Delegierten aus, die aus allen Superintenden-  zen in der gesetzlich (eingerichteten) Synode (versammelt sind) ...  Canon 3. ... beide Confessionen sind so miteinander verbunden, daß jede der  beiden Kirchen an den in ihr tradierten Lehren und Dogmen, die dem Bekenntnis  eigen sind, in der Kirchenleitung und durch die Anordnungen der Oberen festhält,  hingegen in den Grundsätzen die Angemessenheit und Einheitlichkeit bewahren.  Die einzelnen oder lokalen Gemeinden (Kirchen)  Canon 4. Jede einzelne der lokalen Kirchen (Gemeinden) hat das Recht und die  Verpflichtung, ihre Angelegenheiten nach den kirchlichen Gesetzen (Canones)  durch ihren Convent zu leiten. Dieser besteht aus den Patronen der Kirche, die  auch im Namen der irdischen Herren ihr Votum abgeben, sodann natürlich aus  denen, die öffentlich in der Kirche (Gemeinde) verkündigen, also die Diener am  göttlichen Wort, Schulrektor oder Professoren, dann sowie der Inspektor und die  Senioren (Presbyter). Diese, nämlich der Inspektor und die Senioren (= Presby-  ter) werden nach der bisher üblichen Weise gewählt. Den Patronen aber, die in  den Gemeinden, in denen sie (Mit-)Glieder sind, für den Unterhalt sorgen, kommt  keine Herrschaft zu, sondern die Verpflichtung, diese durch Rat und Tat zu  schützen und zu fördern.  Der fünfte Canon regelt die Zusammensetzung von Mutter- und Filialge-  meinden; der sechste Canon gibt in umfassender Weise wieder, was den  lokalen Conventen an „officia‘, Pflichten und Rechten, zukommt. Von den  16 Punkten sollen die ersten elf wiedergegeben werden:  Canon 6.  1  Sie haben zu sorgen, daß der öffentliche Gottesdienst (cultus divinus publi-  cus) geordnet und würdig gehalten und von den Gliedern der Gemeinde  (Kirche) besucht wird.  Die Sorge und die Aufsicht über die Schulen, wobei insbesondere auch  darauf zu achten ist, daß Kinder beider Geschlechter, soviel nur möglich ist,  diese besuchen....Canon106  GUSTAV REINGRABNER  Gewicht. Darum sollen auszugsweise grundlegende Sätze und einige Be-  stimmungen über Amt und Gemeinde hier angeführt werden:  Erster Teil: Über die Kirchenleitung  Canon 1. Die evangelischen Kirchen A.C. und H.C. im Königreich Ungarn ha-  ben das Recht, ihr Kirchenregiment (ihre Kirchenleitung) unter der höchsten  königlichen Aufsicht und Anerkennung (approbatio) selbst zu recht zu bringen,  zu ordnen und einzurichten.  Canon 2. Dieses Recht der Ordnung und Einrichtung des Kirchenregiments üben  sie durch ihre Repräsentanten und Delegierten aus, die aus allen Superintenden-  zen in der gesetzlich (eingerichteten) Synode (versammelt sind) ...  Canon 3. ... beide Confessionen sind so miteinander verbunden, daß jede der  beiden Kirchen an den in ihr tradierten Lehren und Dogmen, die dem Bekenntnis  eigen sind, in der Kirchenleitung und durch die Anordnungen der Oberen festhält,  hingegen in den Grundsätzen die Angemessenheit und Einheitlichkeit bewahren.  Die einzelnen oder lokalen Gemeinden (Kirchen)  Canon 4. Jede einzelne der lokalen Kirchen (Gemeinden) hat das Recht und die  Verpflichtung, ihre Angelegenheiten nach den kirchlichen Gesetzen (Canones)  durch ihren Convent zu leiten. Dieser besteht aus den Patronen der Kirche, die  auch im Namen der irdischen Herren ihr Votum abgeben, sodann natürlich aus  denen, die öffentlich in der Kirche (Gemeinde) verkündigen, also die Diener am  göttlichen Wort, Schulrektor oder Professoren, dann sowie der Inspektor und die  Senioren (Presbyter). Diese, nämlich der Inspektor und die Senioren (= Presby-  ter) werden nach der bisher üblichen Weise gewählt. Den Patronen aber, die in  den Gemeinden, in denen sie (Mit-)Glieder sind, für den Unterhalt sorgen, kommt  keine Herrschaft zu, sondern die Verpflichtung, diese durch Rat und Tat zu  schützen und zu fördern.  Der fünfte Canon regelt die Zusammensetzung von Mutter- und Filialge-  meinden; der sechste Canon gibt in umfassender Weise wieder, was den  lokalen Conventen an „officia‘, Pflichten und Rechten, zukommt. Von den  16 Punkten sollen die ersten elf wiedergegeben werden:  Canon 6.  1  Sie haben zu sorgen, daß der öffentliche Gottesdienst (cultus divinus publi-  cus) geordnet und würdig gehalten und von den Gliedern der Gemeinde  (Kirche) besucht wird.  Die Sorge und die Aufsicht über die Schulen, wobei insbesondere auch  darauf zu achten ist, daß Kinder beider Geschlechter, soviel nur möglich ist,  diese besuchen....el Confessionen siınd miıteinander verbunden, daß ede der
beıden Kırchen den in ihr tradıerten Lehren und Dogmen, dıe dem Bekenntnis
eigen Sind, in der Kirchenleitung und durch dıe Anordnungen der Oberen festhält,
hingegen in den Grundsätzen dıe Angemessenheıt und Einheitlichkeit ewanren.

Die einzelnen oder lokalen Gemeinden (Kırchen)
(’anon Jede einzelne der okalen Kırchen (Gemeinden hat das eCc und dıe
Verpflichtung, hre Angelegenheıten nach den kirchlichen Gesetzen (Canones)
Urc iıhren Convent leıten. Dieser besteht daus den Patronen der Kirche, dıie
auch 1im amen der irdiıschen Herren iıhr otum abgeben, sodann natürlıch aus

denen, die öffentlich in der Kırche (Gemeinde) verkündigen, also die Diener
göttlıchen Wort, Schulrektor oder Professoren, dann SOWIE der Inspektor und die
Seniloren (Presbyter). Diese, ämlıch der Inspektor und die Senlioren Presby-
ter) werden nach der bisher üblıchen Weise gewählt. Den Patronen aber, die ın
den Gemeinden, in denen S$1e (Miıt-)Glıeder SINd, für den Unterhalt SOTSCNH, omMm
keıine Herrschaft Z sondern die Verpflichtung, 1ese durch Rat und Tat
Sschutzen und fördern

Der fünfte Canon regelt dıe /usammensetzung VON Mutltter- und ılıalge-
meıinden;: der sechste Canon g1bt In umfassender Weise wleder, W as den
okalen Conventen „Offc1as. iıchten und Rechten, zukommt. Von den
16 Punkten sollen dıe ersten elf wledergegeben werden:

Canon
S1e haben SOTSCH, dal der öffentliche Gottesdienst cultus d1ivinus publı-
CUS) geordnet und würdıg ehalten und Von den Glıedern der Gemeinde
ırche esucht 1rd
DiIie orge und die UISsS1I1C über dıe chulen, wobe!l insbesondere auch
darauf achten 1st, daß Kınder beider Geschlechter, soviel 1Ur möglıch 1st,
diese besuchen106  GUSTAV REINGRABNER  Gewicht. Darum sollen auszugsweise grundlegende Sätze und einige Be-  stimmungen über Amt und Gemeinde hier angeführt werden:  Erster Teil: Über die Kirchenleitung  Canon 1. Die evangelischen Kirchen A.C. und H.C. im Königreich Ungarn ha-  ben das Recht, ihr Kirchenregiment (ihre Kirchenleitung) unter der höchsten  königlichen Aufsicht und Anerkennung (approbatio) selbst zu recht zu bringen,  zu ordnen und einzurichten.  Canon 2. Dieses Recht der Ordnung und Einrichtung des Kirchenregiments üben  sie durch ihre Repräsentanten und Delegierten aus, die aus allen Superintenden-  zen in der gesetzlich (eingerichteten) Synode (versammelt sind) ...  Canon 3. ... beide Confessionen sind so miteinander verbunden, daß jede der  beiden Kirchen an den in ihr tradierten Lehren und Dogmen, die dem Bekenntnis  eigen sind, in der Kirchenleitung und durch die Anordnungen der Oberen festhält,  hingegen in den Grundsätzen die Angemessenheit und Einheitlichkeit bewahren.  Die einzelnen oder lokalen Gemeinden (Kirchen)  Canon 4. Jede einzelne der lokalen Kirchen (Gemeinden) hat das Recht und die  Verpflichtung, ihre Angelegenheiten nach den kirchlichen Gesetzen (Canones)  durch ihren Convent zu leiten. Dieser besteht aus den Patronen der Kirche, die  auch im Namen der irdischen Herren ihr Votum abgeben, sodann natürlich aus  denen, die öffentlich in der Kirche (Gemeinde) verkündigen, also die Diener am  göttlichen Wort, Schulrektor oder Professoren, dann sowie der Inspektor und die  Senioren (Presbyter). Diese, nämlich der Inspektor und die Senioren (= Presby-  ter) werden nach der bisher üblichen Weise gewählt. Den Patronen aber, die in  den Gemeinden, in denen sie (Mit-)Glieder sind, für den Unterhalt sorgen, kommt  keine Herrschaft zu, sondern die Verpflichtung, diese durch Rat und Tat zu  schützen und zu fördern.  Der fünfte Canon regelt die Zusammensetzung von Mutter- und Filialge-  meinden; der sechste Canon gibt in umfassender Weise wieder, was den  lokalen Conventen an „officia‘, Pflichten und Rechten, zukommt. Von den  16 Punkten sollen die ersten elf wiedergegeben werden:  Canon 6.  1  Sie haben zu sorgen, daß der öffentliche Gottesdienst (cultus divinus publi-  cus) geordnet und würdig gehalten und von den Gliedern der Gemeinde  (Kirche) besucht wird.  Die Sorge und die Aufsicht über die Schulen, wobei insbesondere auch  darauf zu achten ist, daß Kinder beider Geschlechter, soviel nur möglich ist,  diese besuchen....
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Die orge dıie Unterstützungen für Arme beider Geschlechter und für
Waisen.
DIie Sorge dıe Kırchen (templum), die Gebäude, den Grundbesıitz für
Pfarre und Schule, die Rechte und Freiheiten der Kirche, welcher sıch
dıe Besitzungen VON Kıirche, Pfarre und Schule erfreuen, eren orgfäl-
tige Verwaltung mıtsamt der Einhebung der Abgaben und der Abführung
\40)  —_ Beiträgen das Senioratskonsistorium.
Was immer ZUT1 Kirchenzucht gehört, soweiıt die TeENzZeEN des okalen
ONnvents nıcht überschreitet.
DiIie Beachtung und Ausführung dessen, Wäas VON den Oberen ( Vorgesetzten)
Consistorien vorgeschrieben wird, SOWIE der Schriftverkehr mıt diesen.
Die Ausfolgung der Gehälter die Diener arrer), Schulmeister und
Kantoren, se1 in eld oder ın Naturalıen, entsprechend den Vereiınbarun-
SCH iın der schuldıgen Qualität. Für diese hat der Convent VOTZUSOÖTSCH,
daß keine Rückstände auflaufen: dort, die Pfarrangehörigen hre Le1istun-
SCH nıcht erbringen wollen, hat die Autorität des zivilen Magistrats Herr-
schaft) anzurufen, vorher für 1ese Maßnahme aber dıe Zustimmung des
Senlioratsconsistorilums einzuholen.
ESs steht ihnen das Recht Minister arrer), Schulmeiste: und antoren

berufen und aus der Kırche (Gemeinde) entlassen, und Z7Wal mıit
Vorwissen der Oberen nach der bısher geübten e1se
Um die gerichtlichen Sachen der Kırche (Gemeinde); 1m Namen der Kirche
(Gemeinde) hat der Inspektor aktıv WwIe DassıVv die ozesse führen,
jedoch, w1ıe der lokale Convent vorgesehen hat; nach Möglichkeıit 1st der
Senioratsinspektor informieren.
He Statuten der Kırche (Gemeinde), sowohl die sSschon errichteten (be-
schlossenen) wıe auch der noch errichtenden, hat der Convent der Kırche
(Gemeinde) dem Senioratsconsistorium vorzulegen.

11 Fromme Vermächtnisse, die irgendwann immer der Kırche (Gemeinde) —

kommen, sınd VON all Fall dem Senioratsconsistorium mitzute1ijlen

Canon regelt dıe Zusammensetzung des Sen1iloratsconsistoriums: 6S soll
Aus dem Superintendenten, dem Inspektor und vier weltlichen (saecularıs
und geistlıchen (eccles1astıcus) Assessoren SOWI1e einem Notar bestehen.

Dann olg der Teıl des Synodenbeschlusses: „de offic1us Mını-
trorum et Audıtorum“ er dıe iıchten der Diener des göttlıchen Wortes
und der Hörer). Zunächst wırd in Canones gehandelt, „qUOA! fficıa
er' Dıvını Mınıstrorum““ (was dıe iıchtien der rediger anbelangt), dann
folgen sıeben Canones „qUOA! ffıcıa audıtorum, also W as dıe iıchten
der Hörer (Gemeindeglıeder) anbelangt. el geht dıe Pflıcht, Be1-
trage ezanlen (can 47), dıe gehörıge Ehrerbietung kırchliche
Amtspersonen (can. 48), eın christlıch-ehrbares en (can. 50),
dıe Verpflichtung der Eltern, dıe Kınder ZUT Katechisatıon schicken
(can. 52) und dıe Kırchenzucht (can. 55) Schlıeßlic soll noch auf den
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Canon des e1ls hingewlesen werden, In dem festgelegt wiırd, daß be1
orößeren usgaben in eıner Gemeınunde dıe Zustimmung er Gemeindeglıe-
der erforderlıch ist.

Wenn INan NUunNn eine ertung dieser Bestimmungen versucht, dann
zunächst auf, daß in den Texten selbst 1U wenıg theologische Reflexion
g1bt, daß aber doch bedeutsame ekklesiologische und damıt auch kırchen-
rechtliche Aussagen hınter den Sätzen des Synodenausschusses stehen. Dıie
Kırchengewalt ist mıt diesem eschiu mindestens grundsätzlıch dem
Conventus übertragen, der diese 1M Namen der gottesdienstlichen Gemeinde
ausuübt. Das ist 1mM Zeıtalter eines erst angsam sıch durchsetzenden olle-
g1alısmus doch eıne SanzZ gewaltige und höchst zukunftsweisende Aussage
1C eın Landesherr verfügt über dıe Kıirchengewalt, sondern dıe TG
selbst,. uUre! iıhre legıtım bestimmten Organe. Dıie geistliche Ver-
antwortung wırd denn auch dem Convent in den Gemeıinden zugewlesen,
keinesfalls also dem rediger lTleine Schließlic ist auch zukunftsweıisend,
daß dem Convent amtswegıige und bestellte Miıtgliıeder angehören, wobel
dıe Bestellung Z W Wa  nlıche Züge aufweilst, ohne jedoch direkt als
Wahl angesehen werden können. reiliıc dıe Gemeıinde kommt NUTr

dem Begriff ‚„‚audıtores‘““ VO  ; Und diesen Hörern wırd dann eıne (1
VON indıvıdualıstisch verstandenen, TEHNIC auf dıeTbezogenen iıch-
ten und Rechten zuerkannt. SO kann INan den eschliu also nıcht NUr als
großartıg und zukunftsweisend ansehen, und ZWal auch nıcht 1Im 16 auf
das Verhältnis VonNn Amt und Gemeinde. Gegenüber anderen, gleichzeıtigen
(und auch noch späteren) Regelungen welst BT allerdings einıge geradezu
umstürzende und theologisc 970  ige Züge auf.

In Österreich konnte INan aufgrund der staatskırchenrechtlichen Lage
erst mıt einıger Verzögerung nachziıehen. Im Gefolge der Revolution(en)
des es 848 eizten Überlegungen e1In, auch dıe tellung der A-Katho-
en verbessern. Zu den entsprechenden Beratungen wurden auch Ver-
tretier des Protestantismus eingeladen. Am Julı 849 en dıe Superin-
tendenten und ihre ‚„Vertrauensleute‘ einen Entwurf für eıne gesetzliıche
egelung der tellung der Evangelıschen und iıhrer TC beschlossen, In
dessen 19 der Begrıiff „Kirchengemeinde‘ immerhın schon als Rechts-
begriff erscheıint und dessen 23 nıcht NUr den später 1mM Staatsgrundgesetz
VOoNn 867 festgehaltenen CGrundsatz formulıert, jede Kırche ıhre inneren
Angelegenheıten selbst leıtet und verwaltet, sondern auch ausdrücklıch das
Wort ‚„Autonomıie‘“ aiur benützt. In dem selben Jag fertiggestellten
Entwurf für eın Wahlgesetz ZUT Bestellung einer verfassungsgebenden Ge-
neralsynode (und anderer Gremien) findet sıch TE1NNC der USdTrTuC „Pfarr-
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bezirk“, ohne diıeser allerdings eıinen bestimmten Inhalt bekommen
hätte Dıiıe Superintendenten, dıe über das geistlıche Amt nıcht nachdachten,
sondern ınfach VO Staat dıe Besoldung der Geistlıchen wünschten $ 28
des Gesetzesentwurfes), en aber doch die Gemeıinde als recC  ıches FEle-
ment entdeckt und in die Dıiskussion eingebracht, wobe1l ihnen dıe ge1st-
lıchen Grundlagen ohl klar SCWESCH sıind.

DiIie Entwicklung ging aber vorerst ın eine andere Rıchtung Es 1e be1
den Regelungen des Ministerlialerlasses VO 1849, dıe der S1-
stıierung verschıedener Grundrechte urc das Märzpatent 851 aufrecht
le1ıben ollten ıne innerkirchliche Entwicklung erga sıch TE1LNC daraus
noch nıcht

rst das Protestantenpatent VO 1861, das ZWAaT weıtgehend dem
Septemberpatent X59 für Ungarn entsprach, aber aufgrun der unterschıied-
lıchen Voraussetzungen in Ungarn ZU Teıl sehr heftig (nıcht ıimmer aus

sachlıchen runden abgelehnt, In Österreich ingegen freudig begrüßt WOT-

den ist (ebenfalls nıcht immer In zutreffender e1se), brachte eıine weıtere
Entwicklung. Das Patent und dıe arau basıerende, VO Staat nach Rück-
sprache mıt dem Consistorium ausgearbeıtete provisorische Kirchenverfas-
SUuNg VO 861 definiert dıe Amter aus der TC und nıcht mehr
VO Staat her Der arrer wiırd als „geistlicher Vorsteher‘‘ der Gemeinde
bezeichnet, ıst also mıt dieser verbunden. Der Gemeindebegriff wırd
Rückbeziehung auf seine geistliche Dımension ausdrücklıch als echtsbe-
orl eingeführt, und ZW al SOgar ' daß CI nıcht NUrTr für dıe rtlıche Ge-
meınde „Pfarrgemeinde‘‘), sondern SOgal ZU[ Bezeıchnung des Wesens der
TE iIm Staat (natürlıch nach Bekenntnissen getrennt) Verwendung fın-
den konnte. Dıie Geme1inden später ügte InNan hinzu: ‚„verschiedener Stu-
fen  66 ollten Urc Vertreter geleıtet werden, und Z W auch 1mM geistliıchen
Sınne. el kam den ordıinıerten Geıistlıchen als den JTrägern des eigentlı-
chen ‚„‚Amtes“ in der Kırche eiıne besondere ellung und ZW. sowohl als
Vorsteher, neben denen Jeweıls auch eın ‚„weltlıcher Vorsteher‘“‘ der Kura-
tor) amtıeren ollte, WIeE als Beauftragter ZUT Ööffentlıchen Verkündıigung.

Amt und Gemeıninde wurden also in Verbindung mıteinander esehen
und auch ın iıhrer Bestimmung aufeinander bezogen Das Gemeindeprinzıp
sollte sıcher auch 1mM konstitutionellen Sınne ZU grundlegenden Ver-
fassungsprinzıp werden, dem eiıne synodal-presbyteriale Ordnung entsprach.
Wilievıel niıchtlutherische een darın eingebracht wurden, äßt sıch annähernd
erkennen. Als problematisc wırd INnan ohl dıe Vermengung des eologı-
schen mıt dem reC  ıchen Gemeindebegriff erkennen können, wenngleıch
s1e immer noch das kleinere bel gegenüber der vollständıgen Scheidung
beıder Verständnisweisen arste WwIe das vordem üblıch SEWESCH ist.
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11L Entwicklungen bis Zzun  —_ Ende der Monarchie

In Österreich äanderte sıch eiıner ständıgen Arbeıt der Kırchenverfas-
SUNg, dıe immer wıeder, VOT em 889/90, 907 und 1913 Novellierun-
SCH; dıe Zu Teıl mıt großer orgfalt vorbereıtet worden
den Grundprinzipien und auch den relevanten Aussagen Amt und
Gemeıinde nıchts oder [1UT Sanz wen1g, und ZW. sowohl Was den Begriffs-
inhalt selbst anbetraf, WIe auch Was dıe Bestimmung iıhres Verhältnisses
zue1ınander berührte. Darum genügt CS, ein1ıge lexte aus der etzten, in der
Monarchie erarbeıteten Novelherung, die dann bis ZU Jahre 949 gegolten
hat, abzudrucken

Anders In Ungarn Da tobte c ange eıt der Streıit dıe
rechte Gestalt der kırchliıchen Verfassung, und ZWAaT zunächst einmal In den
Dıstrıkten, dıe sıch dıe Erarbeıtung VOoN sogenannten „Organıisationssta-
tuten  .. bemühten, dann aber auch wlıeder In der eneralsynode. Der Kır-
chendıistrıkt Jenseı1ts der Donau, dem der größere Teıl des heutigen Bur-
genlandes gehörte, vermochte nach buchstäblich Jahrzehntelangen Aus-
einandersetzungen 1Im Jahre 875 auf dem Dıstrictsconvent Papa eın
olches Statut („Egyhäzı rendszer‘‘) beschließen, das „auf TUn der
früheren Kırchenordnung, der vaterländıschen Gesetze, der Synodalgesetz-
gebungen und der Dıstrictualbeschlüsse‘“‘ hergestellt wurde. Irotz ein1ger
Merkwürdıgkeıiten nthält auch recht bemerkenswerte Aussagen ZU
Verhältnis VOonN Amt und Gemeinde, wobel nıcht zuletzt dıe pastorale Di-
mens10n, dıe In dıe reinen Rechtsbestimmungen eingewoben wurde, als
beachtenswert empfunden werden Mag Auffällig ist dıe sorgfältige Bear-
beıtung er ormalen Vorschriften, sodann dıe Inanspruchnahme al-
lıcher für dıe Erledigung kırchlicher ufgaben und dıe deutliche Be-
(onung der Autonomıie der Pfarrgemeinden, die In der Praxıs TE1NC Uurc
dıe Prädominanz einzelner domiını terrestres immer noch und Urc
Kandıdationsverfahren be1 ahlen, dıe obrıgkeıitliıchen Einfluß PCIDC-
uleren vermochten, eingeschränkt Wr

ber nıcht UT 1Im Dıstrıikt, sondern auch In der Landeskirche gab
ange Dıskussionen, dıe ZU Teıl in erbıitterter und verletzender Weıise
geführt wurden, weıl INnNan eC oder Unrecht immer gleich dıe
heilıgsten Grundsätze gefährdet erachtete, eıne NeCUC Verfassung. Tst In
den en 891 bIıs 8923 wurden die entsprechenden „Gesetze110  GUSTAV REINGRABNER  III. Entwicklungen bis zum Ende der Monarchie  In Österreich änderte sich trotz einer ständigen Arbeit an der Kirchenverfas-  sung, die immer wieder, vor allem 1889/90, 1907 und 1913 zu Novellierun-  gen führte, die zum Teil mit großer Sorgfalt vorbereitet worden waren, an  den Grundprinzipien und auch an den relevanten Aussagen zu Amt und  Gemeinde nichts oder nur ganz wenig, und zwar sowohl was den Begriffs-  inhalt selbst anbetraf, wie auch was die Bestimmung ihres Verhältnisses  zueinander berührte. Darum genügt es, einige Texte aus der letzten, in der  Monarchie erarbeiteten Novellierung, die dann bis zum Jahre 1949 gegolten  hat, abzudrucken.  Anders war es in Ungarn. Da tobte durch lange Zeit der Streit um die  rechte Gestalt der kirchlichen Verfassung, und zwar zunächst einmal in den  Distrikten, die sich um die Erarbeitung von sogenannten „Organisationssta-  tuten‘“ bemühten, dann aber auch wieder in der Generalsynode. Der Kir-  chendistrikt jenseits der Donau, zu dem der größere Teil des heutigen Bur-  genlandes gehörte, vermochte nach — buchstäblich — jahrzehntelangen Aus-  einandersetzungen im Jahre 1875 auf dem Districtsconvent zu Päpa ein  solches Statut („Egyhäzi rendszer“) zu beschließen, das „auf Grund der  früheren Kirchenordnung, der vaterländischen Gesetze, der Synodalgesetz-  gebungen und der Districtualbeschlüsse‘“ hergestellt wurde. Trotz einiger  Merkwürdigkeiten enthält es auch recht bemerkenswerte Aussagen zum  Verhältnis von Amt und Gemeinde, wobei nicht zuletzt die pastorale Di-  mension, die in die reinen Rechtsbestimmungen eingewoben wurde, als  beachtenswert empfunden werden mag. Auffällig ist die sorgfältige Bear-  beitung aller formalen Vorschriften, sodann die Inanspruchnahme staat-  licher Hilfe für die Erledigung kirchlicher Aufgaben und die deutliche Be-  tonung der Autonomie der Pfarrgemeinden, die in der Praxis freilich durch  die Prädominanz einzelner domini terrestres — immer noch — und durch  Kandidationsverfahren bei Wahlen, die obrigkeitlichen Einfluß zu perpe-  tuieren vermochten, eingeschränkt war.  Aber nicht nur im Distrikt, sondern auch in der Landeskirche gab es  lange Diskussionen, die zum Teil in erbitterter und verletzender Weise  geführt wurden, weil man — zu Recht oder zu Unrecht — immer gleich die  heiligsten Grundsätze gefährdet erachtete, um eine neue Verfassung. Erst in  den Jahren 1891 bis 1893 wurden die entsprechenden „Gesetze ... durch die  Synode der Gesamtkirche gebracht‘“. Am 18. 3. 1893 wurde das Werk durch  Synodenbeschluß sanktioniert und am 4. 5. 1893 in der Sitzung der Synode  veröffentlicht. Damit war eine neue Verfassung fertiggestellt worden, die  sich von früheren Regelungen doch ein wenig unterschied.Urc dıe
Synode der Gesam  Tc gebracht‘‘. Am 18 ROr wurde das Werk uUurc
S5Synodenbeschlu sanktıonıert und 1893 In der Sıtzung der Synode
veröffentlicht Damıt eine NECUEC Verfassung fertiggestellt worden, dıe
sıch VOon früheren Regelungen doch eın wen1g unterschied.
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Die Akzentsetzungen sınd 1Im Gegenüber der Öösterreichischen Re-
gelung charakterıstisch. Hıer Definition der rche, dort der Gemeıinde,
dort Nnspruc auf Unterstützung urc die staatlıchen ehörden, hıer Rück-
sıchtnahme auf eın landesherrliches Oberaufsıichts- und Verwahrungsrecht,
hıer Betonung der Aufsıichtsrechte, dort deutliıches Herausstellen der Ge-
meıindeautonomıie. Und in beıden Fällen gab 6S die Verbindung eines relatıv
steılen Amtsbegriffes mıt den Elementen der synodalen Ordnung der rche,
aber auch das In-eins-Setzen VOon Gemeinde in reCc  ıchem und geistlichem
Siınne. In beıden Regelungen fehlen Bezüge des Amtes auf eıne Eınsetzung
urc Chrıstus, und iın beiden Fällen wiıird Z W al dıe tellung des Pfarrers In
der Gemeinde geregelt, nıcht aber über grundsätzlıche TODIeEemMe nachge-
aC Die nachfolgenden Texte können das ohl bewelsen.

a)
„Organısationsstatut gZyhazı rendszer) der Evangelıschen ONau,
Auf Anordnung des 1m re 875 uns abgehaltenen Districtualconventes,
Tot 3 9 Aaus dem ungarischen Original Wort- und Sachgetreu 1Ns eutsche
übertragen‘ uns

Jeder Landesbewohner ist 1€' der ungarıschen evangelıschen Kırche
Augsburger Confess10on; genießt deren Rechte und trägt deren Lasten 1mM Sinne
und ın der Tragweıte der durch dıe kirchliıche esetzgebung festgestellten oder in
Zukunft festzustellenden Organisationsstatute.

ıne aus mehNlreren olcher, in einem bestimmten Territoriıum ebenden Van-

gelıschen Individuen sıch sammelnde Volkssumme, welche in Voraussetzung der
Überwachung und Gutheißung der kirchliıchen Aufsichtsorgane, gemeinschaft-
lıchen Cultuszwecken, 1m Sinne der bestehende Gesetze als Körperscha: sich
organısırte und gemeinschaftlichem Kırchendienste hält, bildet eiıne eigene
Geme1i1inde und unterordnet sıch als Solche der behördlıchen UIsS1Cc der Ge-
sammtkiırche; hat aber auch UrC. gesetzliche Vertretung 'Theil autonomen
Rechten

es evangelısche Individuum das sich ın irgend einer (Gemeinndever-
bındung ansıedelt, oder Wochen hindurch 1m Gremium derselben unausgesetzt
aufhält, ist ZUMm regelmäßıgen Glıede derselben geworden; ist demzufolge, nach-
dem hre Rechte genießt, auch verpflichtet, hre Gesetze anzuerkennen und
hre Lasten, nach Maßgabe der VON der kirchlichen Behörde festgelegten oder
künftig festzusetzenden Normative tragen.

1eses Leıtungsorgan 1st Die allgemeine Gemeindeversammlung. 1ese
besteht Aaus len selbständıgen, Steuerlast tragenden ännern, deren er gle1-
cheseAnträge tellen, berathen und abzustimmen hat Wıtwen, selbst-
ständige, einen Hausstand führende Jungfrauen und evangelische Gattinnen, die
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gemischter Ehe lebend dıe ast unsereTrT ırche tragen, können hre diesfälli-
genNn Rechte UT durch uUunNnsiTer Confession angehörigen Vertreter mıittels
Vollmacht ausüben

15 Ordentliche Vorsitzende der allgemeıinen Versammlung sind Der Ortspfar-
ICI und der Inspector;

C) Des Pfarramtes Functionen und ichten
Bezüglıch der Verkündigung des Gotteswortes

154 Des Lehrers Kanzelvortrag SC1I mıit der heiligen Schrift und dem Bekennt-
Übereinstimmung; die biblische Begründung ilden 1 Allgemeinen die

be1 uns Evangelischen üblıchen Evangelien und Episteln; anstatt welcher
übrigens auch freie Texte aus der gewählt werden können

155 An Sonn- und VON der Kırche ANSCHNOMMENCN Festtagen rede CI gul vorbe-
reitet und folgenden agen den Gottesdienst nıiıcht ohne dringlichen
Grund Hr bezeichne das der Predigt AaNSCMESSCHNC Kıirchenlie und
Wochentagen Morgenerbauungen

156 Er zeichne Predigten regelmäßig auf daß auf erlangen des die
Kırche visıtıerenden Superintendenten SIC VOLTWEISCNHN könne

157 Er ermahne Hörer be1 jeder Gelegenheit 1eDeE und Eıinigkeit mMıit
anderen elıg ekennern en und hüte sıch daus eben diesem Grunde, deren
Ansıchten und Gebräuche VONN der Kanzel ästern oder lächerlich machen

158 Auf der Kanzel hüte Cr sich VOT Persönlichkeiten Privatbeschwer-
den SIC auch begründet ringe nıcht auf die Kanzel

159 Nachdem der ordentliche Pfarrer bezüglich alles VOonNn der Kanzel Bespro-
chenen verantwortlich 1SL 1st gehalten oft sıch Läßt sich Ge-
wıßheit darüber verschaffen, daß niıchts 1Ne christliche Kanzel Entweıihendes
gesprochen werde

160 Er halte den Wochentagen der Advents- und Passıonszeit Schrifterklä-
TuNgcCN, bezüglıch Vorlesungen Sonntagen Nachmittags aber O Jahr 1NdUurc
MitL den Schulpflichtigen Kındern Catechisation 1/ Jahr aber Schrifterklärung

161 In der gottesdienstlichen Ordnung und Liturgie mache CT nıcht eigenmäch-
ug wesentlıche Veränderungen hüte sıch überhaupt VOT IMN olchen nach
auffallenden Aeußerlichkeiten die MIit 1NSICT Kırcheneinfachheit 1derspru-
che Sind und WENN auch flüchtig, doch N1IC für dıie Dauer die eC Religiosıität
wecken
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162 Er sıch streng ] dıe Zeıtordnung, nach der der Gottesdienst ehalten
ırd

163 Er ist gehalten, in Filialen erster Classe den, UrC. einen Vertrag mıiıt
der Muttergemeinde normirten Sonn- und Festtagen ZUT ung des Gottes-
1enstes erscheinen; die Fuhre stellt die Filıale, WC der Vertrag es nıcht
anders bestimmt.

Kr senke seine Sichel nicht in fremde Saat, erlaube aber auch nıcht, in
seiner Gemeinde irgend eman! ohne sein Wissen und seine Zustimmung redige
oder fungire; in olchem Falle aber, CNn ÖI 1m Krankheitszustande oder
Abwesenheitsfalle für einen mtsbruder Was immer für einen Seelsorgeract voll-
zıeht, hat e 9 ne Nschiu der Stolargebühr, demselben dıe Noti1iz des in dıe
Matrıke Einzutragenden DU  1C zuzustellen.

„Verfassung der evangelısc cCNrıistlichen iırche augs Confession in Ungarn  .
milıche Ausga?e‚ Budapest 893

S /
Die Exekutive der Staatsgew kann beansprucht werden den Gemeinden und
deren einzelnen Glıedern, den Beamten und Dienern gegenüber, ennn 1ese sıch
wıdersetzen be!] der Durchführung der UTrC. die zuständigen kırchlichen eNOT-
den innerhalb iNnres Wirkungskreises gefaßten Beschlüsse, mıt welchen einzelne
kirchliche Beamte oder Dıiener VO mte entfernt, des mites enthoben oder in
hre frühere tellung wieder eingesetzt wurden, auch be1 inrer e  ung ın
das Tragen der Kosten, für das Wwıder s1e ergriffene Verfahren

S99
Die autonomen Körperschaften der evangelischen Kırche augsburger Confession
sınd DIie Kirchengemeinden, die Seniorate, die irchen-Districte und die Ge-
sammtkırche; hre ODersten Beamten dagegen sind die, ın der UrCc. dieses Gesetz

bestimmten e1se erwählten Vorsteher.

S41
In der evangelıischen Kıirche augsburger Confession hat alle aC hre urzeln
In der Kirchengemeinde.

Dıie Gliıeder der eNOrden der Senil0rate, der Kirchendistricte, der Gesammt-
kırche, WwIıe auch die der 5Synode, sınd Auserwählte der Kirchengemeinden und
andere 1eZu berechtigten Körperschaften; emgemäß ist sowohl die Gesetzge-
bung, als auch die erwaltung der evangelischen TC. augsburger Confession
allezeıt eın rgebnıiıs der Miıtwirkung er 1eZzu berechtigten Gemeinde-Mitglie-
der.
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S 12
In der Gesetzgebung und auf en Stufen der Verwaltung wird in der gC-
ıschen Kırche augsburger Confession die gleichberechtigte Einflußnahme des
geistlichen und des weltlıchen Standes unversehrt aufrecht erhalten

S 13
Auf die erwaltung der evangelischen Kırche augsburger Confession ist jedes
selbstständige Gemeinde-Mitglied, 1m Sinne dieses esetizes FEinfluß nehmen
berechtigt.

es selbstständiıge Gemeinde-Mitglied hat die Pflicht die Lasten der Kır-
chen-Gemeinde verhältnısmäßig tragen.

S 41
Glieder der Kirchengemeinde-Versammlung Sind
a) VON Amtswegen: die ordentlichen oder stellvertretenden arrer der Kirchen-

gemeinde, beziehungsweise die arrer und dıe Kapläne, der Kirchengemeinde-
Inspector und beziehungsweise der Vice-Inspector, die UrCc. dıe Kırchen-
gemeıinde angestellten Religionslehrer, dıe Curatoren, dıe Cassıere, der Kır-
chengemeinde-Notär, der Rechtsanwalt, der Controllor, die den durch dıie
Kirchengemeinde erhaltenen Lehranstalten wirkenden evangelischen Lehrer
und Professoren augsburger Confession und der Cantor (Leiter des esanges);
die den Gemeindelasten mittragenden S7010ähriıgen und selbständigen mMann-
lıchen Glieder der Kirchengemeinde; in solchen Kirchengemeinden dagegen,
in welchen die Gemeinde Mitglieder eine Kirchenlasten tragen aben, alle
großjährigen und selbständiıgen männlıchen Miıtglıeder der Kirchengemeinde.

S 43
DiIie Vorsitzenden der Kirchengemeinde-Versammlung sınd ordnungsgemäß der
arrer und der Kirchengemeinde-Inspector.

Der Pfarrer
62

Der Pfarrer 1st der eiıne Leıiter der Kirchengemeinde, ihr Seelsorger und Vertreter
und Leıiter des Pfarramtes

S 63
Als Seelsorger der Gemeinde überwacht und fördert Cr die Glaubenstreue und das
siıttlıche en der Gemeinde-Mitglieder; diesem Behufe

verkündigt das Wort Gottes;
verwaltet die Sacramente und verrichtet alle eilıgen kirchlıchen andlungen;

c} sucht die Gemeinde-Mıtglıede: fleißig auf;
führt Aufsıcht über die Schulen, überwacht besonders den Religions-Unter-
richt; und

e) VOo. überhaupt alle kirchenrechtlichen ufgaben seEINES mtes
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Die Anstellung als ordentlıcher arrer erfolgt durch Erwählung.

S 65
Zum Pfarrer kann jeder evangelıische ungarısche Staatsbürger augsburger Confes-
S10N erwählt werden, der das Lebensjahr überschritten und einen unbescholte-
NEeMN sıttlıchen Lebenswandel geführt hat, der erner den durch den General-Con-
vent (normıierten) festgesetzten theologischen ENTCUTS durchgemacht hat und die
durch denselben Convent bestimmten Prüfungen bestanden hat

Sonstige ordnungsmählige Beamte der Kirchengemeinde.
AT

Z7u den ordnungsmäßigen Beamten der Kirchengemeinde gehören außer dem
Pfarrer oder Levıten und außer dem Kirchengemeinde-Inspector: der Rechtsan-
walt, der Notär, der Lehrer und der Curator (Kirchencassıer), dıe alle dem KIr-
chengesetze unmittelbar unterstehen und deren Rechte und Pflıchten, insoferne
als s1e in diesem Gesetze N1C angeführt und bestimmt erscheinen, statutenmäßig
festzustellen S1ind.

Außerordnungsmäßige Beamte.

78
Es ste der Kirchengemeinde fre1, außer den ın diesem Gesetze namhaft gC-
machten Beamten, auch noch andere Beamte, eren Wirkungskreis UrCc. Statu-
ten ($ 16) festzusetzen ist, anzustellen.

C)
„Verfassung der evangelischen TC Augsburgischen und Helvetischen Be-
kenntnisses in den 1mM Reichsrat vertreitenen Königreichen und Ländern'  ..
Nr. 4/1892, I1 UCc VO 892

Die evangelisch-christliche Kırche Augsburgischen und Helvetischen Be-
kenntnisses., für welche diese Verfassung giltıg ist, umfasst die Glaubensgenos-
sCcnmn des betreffenden Bekenntnisses in den 1M Reichsrathe vertretenen Königre1-
chen und Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Auf dem TUn des Evangeliums erbaut und beharrend, gestaltet s1e sich
auch in ihren kirchlichen Ordnungen nach den Lehren und Vorbildern der heıilı-
SCH Schrift

DiIie Vertretung und Verwaltung der Kırche (S gliedert sich nach folgenden
1er Abstufungen in Pfarrgemeinde, en10T7aL, Superintendenz (Diöcese), Ge-
sammtgeme1inde aller Glaubensgenossen Landeskırche) des betreffenden Bekennt-
nN1SSES.
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O 22 Jede Kirchengemeinde gewährt en ihren Angehörigen Antheil den
kirchlichen Gnadenmitteln, Anspruch auf den Dienst der arrer, Theilnahme
den Anstalten und Rechten der Gemeinde

S1ıe fordert VonNn en ihren Angehörigen ohne Unterschied des tandes und
Geschlechtes einen ehrbaren, christliıchen Lebenswandel etr. L1 2112} 3 15;

ebr 13,18; Col 1,10), insbesondere Theilnahme dem Ööffentlichen Got-
tesdienste LMC 11,28; Hebr 1 9 und der eler des heiligen Abendmahles
Luc Z €Oör 1,23-26); Friede einander ar 9,50), Friede mıiıt
Andersgläubigen (Röm 1218 ebr. I2 14, D ehorsam dıe Gesetze
des Staates (Röm 13,1—7) und Treue den alser (Matth 2221 Luc 0:25);
Unterordnung die Bestimmungen der Kirchenordnung Col 2’ 6, Cor.

35 40); Achtung VOT den geistlichen und weltliıchen ertretern der Gemeinde
und eren Beschlüssen Tım 317 ess 5‚ I2 IS Hebr. 137 Annahme
der übertragenen Gemeindeämter Cor. 12,4—31; Petr. 4,10)

S1e hat das eCc Gal 6,10), die eistung VO  —_ Beıiträgen ZUT Erhaltung ihrer
Kirche, ihrer ul- und Wohltätigkeitsanstalten fordern und nöthigen Falles
ZUT Einbringung der VON der polıtischen Landesstelle genehmigten eiträge den
Schutz und Beistand der weltliıchen Behörde iın Anspruch nehmen

Stimmberechtigte Miıtgliıeder der Gemeinde sınd jene männlıchen Angehö-
rigen derselben (S ZU): welche den kirchlichen Anforderungen ($ 2 $ entspre-
chen, das Lebensjahr zurückgelegt und dort, Erhaltungsbeiträge rforder-
ıch oder üblıch sSind, dieselben wenigstens für die beiden letztabgelaufenen Jahre
regelmäßig geleistet aben Gemeinden, weilche N1C. Umlagen nach dem Steuer-
gulden Oder auf rundlage kirchenbehördlicher Einschätzung erheben, bleibt
unbenommen, durch Localstatu! ($ 25) die ziffermäßige Ööhe des etrages fest-

VON der die Stimmberechtigung bhängt.
Die Pfarrer, Vıkare (Pfarrgehilfen und die definıtiv angestellten Schulleıiter

und Lehrer der evangelischen chulen sind vermöge ihres mites stimmberechtigt.

IL Das arramt
ichten und Rechte des Pfarrers.

S 27 Zur Pflege des evangelisch-christlichen Lebens besteht in der IC in
erster Linie das evangelische Pfarramt. Der durch die Gemeinde berufene JTräger
desselben ist der arrer, dessen Gehilfe arrvicar (Hilfsprediger) heißt Alle
geistlichen Amtsträger (Viıkare, Pfarrer, Senioren und Superintendenten) stehen
nfolge ihrer Ordinatıon als Geistliche einander gleich und üben hre besonderen
Befugnisse 1M Rahmen und uftrage der Kirche, jeder nnerT'! se1ines esonde-
ren gesetzlichen Wirkungskreises.

281 DIe Kırche fordert VON dem Geistlıchen, daß die enre der eiligen
Schrift in Übereinstimmung mıiıt dem kiırchlichen Bekenntnisse verkünde, in einem
musterhaften christlichen Lebenswandel, in reue Gott und den Kaiser,
und ın ehorsam die rngkei der ıhmanemeı1ınde vorleuchte,
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und in dem en se1ine Pfarrangehörigen durch Wort und hat estärke und den
TNS und dıe urde se1nes Mmtes bewahre.

28.2 Sıe macht 6S ıhm ZUT Pflıcht, dıe ihm dargebotenen Mittel und nregun-
SCcHh se1iner wissenschaftlıchen und praktischen Fortbildung gewissenhaft
benützen, dagegen ler Nebengeschäfte, insofern s$1e wıder dıe Ur‘ des mities
streiten oder Versäumnisse und Störungen 1M mte mıiıt sich führen, sıich
enthalten

283 Gaer; dem eın deelsorgeramt übertragen wird, hat VOI se1iNeTr Amtsbestäti-
Sung sıch treuer Führung se1nes mies durch eigenhändiıge Unterschrift des
dem Oberkirchenrathe vorzulegenden everses verpflichten (S

Der Pfarrer ist der geistlıche Vorsteher-der Gemeinde und im Sinne der
bürgerlichen Gesetze der zuständıge Seelsorger für alle Angehörigen seines pren-
gels Als olcher hat zunächst ($ 3 die kirchliche Ordnung, sOwl1e den Frie-
den ın der Gemeinde und die Rechte derselben wahren, und 1eg ıhm insbe-
ondere ob

Die Verwaltung des Gottesdienstes nach der bestehenden kirchlichen Ord-
NUung, die Predigt des göttliıchen es und die pendung der eiligen aCTa-

die Verrichtung aller übrıgen geistlichen Amtshandlungen, der ntierrıic
der onfirmanden (Katechumenen), ferner die kirchliche Kınderlehre Jugend-
gottesdienste, Christenlehre) und, nicht anderweılt1ig für denselben vorgesorgt
ist, nach Möglıc  el auch der Religionsunterricht in der Schule, die Seelsorge,
die Erhaltung der Kıirchenzucht, die Betheiligung der Armenpflege;

202 als unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten der Lehrer Miıtwirkung
des Presbyteriıums die Aufsicht über dıe Schulen se1iner Gemeinde, insbesondere
auch über den Religionsunterricht in den chulen, insofern iM diıesen nıcht selbst
ertheıilt;
Za die Führung der Kirchenbücher. Diese Kirchenbücher, nämlıch die Tauf-,

ITrauungs- und Sterberegister atrıken, Standesbücher), SOWI1e die Confirma-
t10NS- und Übertrittsbücher, führen die Pfarrer selbständig nach den bezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen; Auszüge, welche die Pfarrer dus den Matrıken ın
gesetzlicher Form ausstellten, haben dıe Geltung Ööffentlicher IKunden

Die Pfarrer haben für sichere ufbewahrung und gule Ordnung des Pfarr-
archıves SOTSCH. Dasselbe 1st mittels geNaAUCNH Inventars einen arrer

übergeben. Im des eDens e1ines Pfarrers hat der (Curator ın Gegenwart
eiInes Presbyters eın solches nventar aufzunehmen und für die einstweilige Be-
wahrung des Archives orge (ragen.

Über die Rechte und Pflichten des Pfarrers als ständıgen Mitgliedes des TES-
byterıums gelten dıe 1mM 4O{ff. enthaltenen Bestimmungen.

In Betreiff seiner gesammten Amtsthätigkeit ste der arrer unter der Auf-
S1C des Sen10rs und der höheren Kirchenbehörden.

51 Das Presbyterium ist der Gemeindevorstand, welcher die Gemeinde nach
außen und dıe unmittelbare erWwa. der Gemeindeangelegenhei-
ten esorgen hat, mıit Ausnahme erer, weilche dem Pfarramte als olchem
($ 29) selbständig oDblıege:
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In seıinen Wiırkungskreı1s gehö insbesondere:
Die Unterstützung des arramtes in der Pflege des chrıistliıchen Lebens in
der Gemeinde, UZU neben dem eigenen OTrDxbDılde besonders auch die
persönliche KEınwirkung und Dienstleistung der esbyter dıent;
dıe Aufrechterhaltung der kirchlichen Ordnung, auch nnerhalb der 1rcN-
lıchen Gebäude während des Gottesdienstes, dıe Örderung der Sonntags-
fejer und der Kırchenzucht Unbeschade: des Oberaufsichtsrechtes der Kir-
chenbehörden bedarf der arrer ZUTr änderung der UOrdnung oder Zeıt
der öffentliche: Gottesdienste und der in der Gemeinde bestehenden loca-
len lıturgischen Einrichtungen der Zustimmung des Presbyteriums. Das-
selbe hat auch über die Einräumung des Kirchengebäudes für einzelne,
nıcht dem Gottesdienste der Kirchengemeinde 1enende Handlungen, wel-
che weder dem Interesse der Landeskirche, noch der Bestimmung des
Kirchengebäudes zuwıder sind, entscheiden;
die orge für dıe Einrichtung und Erhaltung der Schule, sSOWwI1e die Mitwir-
kung be1 der Aufsicht über dieselbe, insbesondere ZUT Wahrung des kırch-
lıchen Einflusses auf die christliche Erziehung der Jugend;
die christlıche Sorge für die Imen und Kranken;: insbesondere dıe WiIıt-
WEeN und Walsen, ferner für Verwahrloste und bürgerlich Bestrafte. Z7u
diesem Behuftfe kann N sich gee1gneten Falles mıiıt den bürgerlichen Ar-
menbehörden, SOWIEe mıiıt etiwa bestehenden ereinen für diese Zwecke 1Ns
Eiınvernehmen seizen. Auch kann 6cS sich seiner Unterstützung in dieser
Arbeiıt Personen aus der emenınde beiordnen;

Schlußbemerkungen
Es verschiıedene Erfahrungen, beziehungsweılse Von außen, also aus
den polıtıschen Verhältnissen kommende Faktoren, dıe unterschiedlichen
Neubesinnungen über diıe Möglıchkeiten der Gestaltung des kırchlichen Ver-
fassungsrechtes führten, insbesondere auch Überlegungen über das
Wesen des geistliıchen Amtes und se1nes Verhältnisses ZUr Gemeinde. WÄäh-
rend diese Überlegungen nach 1918 in den rchen der ehemalıgen Monar-
chıe wıieder eher Von außeren Voraussetzungen bestimmt WAaIcCH, denen
da und dort die Natıonalıtätenfrage eıne gewIlsse Bedeutung hatte, kam 65

nach dem 7 weıten e  1eg grundsätzlıchen Überlegungen.el spielte
dıe seıt etwa 950 in der deutschen eologıe VOT sıch ehende Dıskussıion

‚„„das Amt” In der TC Jangsam, aber siıcher eıne JEWISSE OH6e; in
Österreich Waien Nachwirkungen der Theologıschen rklärung VonNn armen
spürbar, auch WEeNN diese eXpress1s verbiıs nırgendwo zıtlert worden ist.

In der österreichischen Entwicklung seıt 1945 sınd etwa olgende Ten-
denzen wichtig
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Die theologische Begründung des „Amtes:, das als Eıinheıt ın eıner 1el-
falt VO Funktionen und Beauftragungen erkannt wiırd, dıe TE1INNC ZU

Teıl sachlich, zeitliıch oder personell eingegrenzt sınd und er auch eın
unterschiedliches Maß Anteıl dem AA en
Dıie Dıfferenzierung zwıschen dem „geistlichen Amt“ (minısterıum verbı
dıvını) und dem historisch gewordenen Pfarramt, das eın Bündel auch
nichtgeistlicher Funktionen einschließt.
Der Versuch einer Definıition des geistlıchen Amtes VonNn seinen kkles10-
logıschen Grundlagen her, amıt aber auch in seinem Verhältnis ZUT

Gemeinde, wobel der Begriff der „Öffentliıchen Verkündıgun  06 naCc
14) eıne besondere Bedeutung erlangt hat.

Die Fixierung der Bedeutung der Ordinatıon und Vocatıon als gegensel-
tige Treueverpflichtung, dıe sich auf den Herrn der Irche, dıe Tec
und dıe Gemeinde bezieht
Dıie Differenzierung zwischen demokratischen Formen 1mM synodal-pres-
byteri1alen S5System und der konstitutionellen Demokratie, damıt aber die
Herausstellung des geistliıchen ers VON Gemeı1inde.
Die Differenziertheit be1 gleichzeltiger Verbundenhe1ı des geistlichen
und des institutionell-rechtlıchen Charakters VonNn ‚„‚Gemeinde‘‘; Vertre-
(ung ıst er in letzterem, nıcht aber in Bereich möglıch, aller-
ings sınd Synode und Gemeindevertretung selbst geistliche Gemei1inde.

g) Die deutliıche Irennung VON innerkirchliıchen Elementen und den dem
staatlıchen Gesetzgebungsrecht nıcht entzogenen außeren Faktoren 1mM
Dienstrecht der Pfarrer und der anderen 1mM Bereich der öffentlıchen
Verkündigung tätıgen Mitarbeıiter der TC (Gemeinde)
Die Beauftragung in ihrer doppelten Bındung IC und Gemeinde
als konstitutivem Element der Übertragung des ‚„„Amtes  .. eiıne Person,
wobeıl der funktionale Charakter des Amtes eutlic. betont wiırd.

Obwohl diese Erkenntnisse erst angsam in dıe Bestimmungen der Kırchen-
verfassung eingebracht werden können, bestimmen Ss1e doch schon se1t e1in1-
SCI eıt dıe Dıiskussion und dıe Rıchtung, ın der das Verhältnıis VON Amt
und Geme1ınunde gesehen wird. el spielen altere grundsätzlıche Diskuss1i0-
NCI, WIe jene, ob das Amt in der Gemeinde auigegangen se1 oder ob dıe
Gemeinde ausschließlich eıne creat10 des Amtes sel, keine mehr, weıl
INan das Spannungsverhältnis zwıschen Selbständigkeıt und Geme1nsam-
keıt sSOwI1e dıe Verankerung beider in Christı Werk als vorrangıg each-
ten erkannt hat
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Anmerkung
Vorstehender ext wurde U den Notizen für den O!  ag erar!  ıtet, der 11 1997
bei den Theologischen Tagen „Amt und Gemeinde Kıirchliche Entwicklungen in Südost-
europa“ des Martin-Luther-Bundes in Gallneukirchen gehalten worden 1st. Die letzten
eıle sıiınd damals dem Zeitmangel ZUMm pfer gefallen und werden hier gewissermaßen
nachgebracht.

DIie Entstehung äßt als SINNVO erscheinen, die verwendett:! Literatur NUr d-
risch anzugeben. Die meisten exte sınd unter Angabe der Fundstellen zıtiert, andere,
arunter der eschlu der ungarıschen Synode VonNn 1791, finden sich in dem aNSC-
gebenen Werk Von Karl Kuzmany Die beiten des Verfassers sollen auf die Hintergründe
der Bemerkungen 1m einleıitenden und 1Im abschließenden eıl hinweisen. ıne Geschichte
der Verfassungen In den habsburgischen Ländern gibt NIC für Österreich sınd die
knappen Bemerkungen in den beiden historischen TrTDeııten des Verfassers, dıe angegeben
Sınd, eachten Zur ınführung in die Grundlagendiskussion 1en! immer noch der
TRE-Artikel, in dem auch die wesentlıche, b1IS etwa 1977 erschienene Literatur ANSCLC-
ben 1st.
Sven Hartmann/Diethelm Michel/Clemen: Thoma/Jürgen Roloff/Rıchard Hanson/Knut

Schäferdiek/ Holsten Fagerberg/Carl Heinz Ratschow, „Amt/Ämter/Amtsverständ-
n1s“, 1in Theologische Realenzyklopädıie, e Berlin/New ork 1978, 500Ö{ff.

Karl Kuzmany, Urkundenbuc Zum Öösterreichisch-evangelischen Kirchenrecht, Wien 1856
Gustav Reingrabner, Zur recC  iıchen Lage der e Kirche in den OSteIT. Erblanden

nach 1781, In Österr. esC Lat. 0/1966,
Ders., Zur Entstehung der Verfassung der Evang Kırche in Österreich Vom

1949, in Jahrb esSC} Prot. Öst 99/1983,
Ders., Von den Grundlıinien der Öösterreichischen Kirchenverfassung, in Amt und Ge-

meıinde 41/1990, 1 8ff.
Ders., Beobachtungen ZU[r iırklıchkeit des presbyterlal-synodalen Systems, in ebd., 42/

KIIT.
Ders., Das presbyterial-synodale System in der vang. IC in Österreich, in ebd., 43/

1992, 4']{£f.
Ders., Kıirchenleitung Gestalt und Aufgabe in einer lutherischen ırche, in ebd., 46/

1995,
Ders., Pfarrerdienstrecht und Kirchenverständnis, In ebd., 46/ 1995, 106ff.


